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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union; 

Drs. 18/20104, 18/22616 
Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur operativen polizeilichen  
Zusammenarbeit 
COM(2021) 780 final 
BR-Drs. 4/22 

Drs. 18/20104, 18/22616 

 

Der Bayerische Landtag nimmt das Vorhaben mit folgender Maßgabe zur Kenntnis: 

Die internationale polizeiliche Zusammenarbeit (IPZ) wird bei der Wahrnehmung poli-
zeilicher Aufgaben – sowohl im Einsatzgeschehen als auch bei der Gefahrenabwehr 
und Strafverfolgung – zunehmend zu einem erfolgskritischen Faktor. Dies betrifft so-
wohl die (physische) operative Zusammenarbeit, beispielsweise im grenznahen Raum 
oder bei grenzüberschreitenden gemeinsamen Einsätzen, wie auch die Arbeit auf der 
Dienststelle beim Schriftverkehr mit Dienststellen im Ausland und beim Austausch von 
Informationen über die zur Verfügung stehenden offiziellen Kanäle.  

Da Kriminelle großenteils bei bestimmten Deliktsformen, wie beispielsweise der Online-
Kriminalität, nahezu ausschließlich grenzüberschreitend operieren, müssen die Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten in der EU rasch, effizient und systematisch zusam-
menarbeiten können.  

Die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten gestaltet sich jedoch 
nach wie vor sehr unterschiedlich. Ohne ein ausreichendes Maß an Zusammenarbeit 
zwischen den Polizeidienststellen in den Mitgliedstaaten werden Kriminelle weiterhin in 
allen Mitgliedstaaten tätig sein und dabei die verschiedenen nationalen Gerichtsbarkei-
ten ausnutzen.  

Insbesondere Deutschland hat aufgrund seiner geographischen Lage im Herzen von 
Europa sowie seiner knapp 3 900 km langen Grenze zu den Nachbarstaaten ein be-
sonderes Interesse an einer möglichst reibungslosen und professionellen polizeilichen 
Zusammenarbeit in operativer Hinsicht.  

Vor diesem Hintergrund wird eine Harmonisierung und Vertiefung der grenzüberschrei-
tenden (physischen) polizeilichen Zusammenarbeit, wie in der Empfehlung des Rates 
zur operativen polizeilichen Zusammenarbeit dargelegt, ausdrücklich begrüßt.  

Die in der Ratsempfehlung angesprochenen Bereiche der Zusammenarbeit bilden die 
wichtigsten Instrumente ab. Die angestrebten Standards würden bei Umsetzung durch 
die Mitgliedstaaten einen Fortschritt bedeuten, die Zusammenarbeit erleichtern und Er-
mittlungserfolge unterstützen. Einheitliche Standards wie beispielsweise beim Tra-
gen/Mitführen von Dienstkleidung, bei der Bewaffnung, bei der Ein- sowie Durchreise 
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(Nacheile, Observation) und der Nutzung von Dienstfahrzeugen schaffen Handlungssi-
cherheit und verbessern die bereits enge Zusammenarbeit mit den Nachbarländern und 
den anderen europäischen Staaten weiter. 

Perspektivisch wird eine rechtliche Verbindlichkeit für sinnvoll gehalten. Es muss aller-
dings deutlich gemacht werden, dass es sich hier um Mindeststandards der polizeili-
chen operativen Zusammenarbeit handelt, die jederzeit durch bi- oder multilaterale Ver-
träge oder Vereinbarungen ergänzt werden können. Aktuelle Abkommen und Verträge, 
so z. B. der Deutsch-Tschechische Polizeivertrag, gehen bereits über die in den Emp-
fehlungen vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus. Die Ratsempfehlung muss daher den 
Bestand bisher vereinbarter bi- und multilateraler Regelungen wahren, da er andernfalls 
Rückschritte für die Polizeiarbeit beinhalten würde, die vermieden werden müssen. Da-
her werden keine Rückschritte gegenüber bestehenden Möglichkeiten unterstützt oder 
befürwortet. Es muss weiterhin möglich sein, mit bilateralen Polizeiverträgen weiterge-
hende und an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Vereinbarungen treffen zu kön-
nen. 

Die Ratsempfehlung sollte sich nicht auf die grenzüberschreitende Strafverfolgung be-
schränken, sondern sollte auch die grenzüberschreitende polizeiliche Gefahrenabwehr 
erleichtern. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestags übermittelt. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 


